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 Veröffentlicht am 14.09.1988

Norm

ABGB §863 GIII

ABGB §914 IIIb

ABGB §1162 II

AngG §27 B

ASVG §11 Abs1

Rechtssatz

Die Verweigerung der Ausstellung eines Krankenscheins mit der nicht näher erläuterten Begründung, daß der

Arbeitnehmer abgemeldet sei, in Verbindung mit der Verweigerung einer Lohnbestätigung mit der verallgemeinernden

Behauptung, daß der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber gar nichts mehr zu bekommen habe, da er abgemeldet sei, wird

von dem im allgemeinen rechtsunkundigen Arbeitnehmer, dem der Unterschied zwischen dem Ende des

Beschäftigungsverhältnisses und dem Ende des Entgeltanspruches im Sinne des § 11 Abs 1 ASVG unbekannt ist, ohne

entsprechende Aufklärung als Erklärung aufgefaßt werden, daß der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis (vorzeitig)

beendet hat.
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